
Tabelle 1: Übersicht der Studiengänge der UdS (WS 02/03)

Erläuterungen zum Studienangebot
Zulassungsverfahren/-beschränkungen

Z = Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen (ZVS), D-55128 Dortmund.
Allgemeines Auswahlverfahren

U = Universität des Saarlandes - Auswahlverfahren
O = Universität des Saarlandes - ohne Zulassungsbeschränkung
X = keine Aufnahme von Studienanfängern und Fortgeschrittenen
G = Universität des Saarlandes - Fachrichtung Romanistik - Auwahlkommission

Bewerbungsfristen
Z = bis spätestens 15. Juli 2002 bei der Zentralstelle für die Vergabe von Studienpläten (ZVS), D-44128 Dortmund
U = bis spätestens 15. Juli 2002 bei der Universität des Saarlandes (Adresse siehe oben).
O = keine Bewerbungsfrist! Einschreibung vom 12. Aug. 2002 bis 18. Okt. 2002.

Die Einschreibformulare für die Studiengänge ohne Zulassungsbeschränkungen können gegen Einreichung eines
adressierten und frankierten Rückumschlags (Rückporto € 1,12) bei der o.g. Adresse angefordert oder online
abgerufen werden unter: http://www.uni-saarland.de

G = Bewerbung an Fachrichtung Romanistik - DGDFS - zu Hd. V. Fr. Haag, Postfach 15 11 10, D-66041 Saarbrücken,
bis spätestens 15. Juni 2002. Dort erhalten Sie auch die speziellen Bewerbungsformulare
(e-mail: dgdfs@rz.uni-saarland.de).

Angestrebte Abschlüsse
D = Diplom
S = Staatliche Prüfung

DEUG = Diplôme d´Études Universitaires Générales
M = Magisterprüfung 1)

P = Promotion (als erster Studienabschluss) 1)

B = Lehramt an beruflichen Schulen 1)

G = Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen 1)

R = Lehramt an Realschulen und Gesamtschulen 1)

H = Lehramt an Hauptschulen und Gesamtschulen 1)

B.Sc. = Bachelor of Science
M.Sc. = Master of Science

Lic. = Licence 5)

Me = Maîtrise 5)

NF = Nebenfach (nur bei Magisterprüfung oder Promotion - als erster Studienabschluss) 1)

Hinweise:
1)

2)

3)

4)

5)

Zum Studiengang 656: Übersetzen/Dolmetschen: Erstsprache: Deutsch, Zweitsprache. Englisch, Grund- bzw. 
Unterrichtssprache: Französisch. Die Immatrikulation ist nur nach Bestehen einer Sprachprüfung möglich. 
Anmeldeformulare bitte gesondert bei o.g. Adresse anfordern (Rückporto € 0,56 in deutschen Briefmarken beifügen). 
Online Infos und  Formulare unter http://www.uni-saarland.de/verwalt/student/studsekr/formulare/deutsch-gesamt.pdf.

Die Immatrikulation für das Lehramts-Studium Musikwissenschaft ist nur nach Vorlage einer Immatrikulationsbeschei-
nigung der Hochschule des Saarlandes für Musik und Theater, Saarbrücken, mit der Fachangabe Lehramt Musik möglich 
(Doppelimmatrikulation an beiden Hochschulen erforderlich).

Frankophoner Studiengang. Wegen der besonderen Aufnahme-/Bewerbungsmodalitäten wenden Sie sich bitte an Frau 
Romina, Geb. 28, Zi. 99, e-mail: a.romina@univw.uni-saarland.de, Tel. (0681)302-4480.

Universität des Saarlandes        
Der Kanzler                            

Studierendensekretariat                   
http://www.uni-saarland.de                 

Öffnungszeiten:                         
Mo-Fr 08.30 - 11.30 Uhr                   
Mo-Do 13.30 - 15.00 Uhr

Postfach 15 11 50,  D-66041 Saarbrücken                       
Besucheradresse: Geb. 28 (Mensa), Erdgeschoss                             
Tel.: (0681)302-2017, - 3580, -2611                                                 
Telefax: (0681)302-4478                                                                      
e-mail: anmeldung@univw.uni-saarland.de (nur für Anfragen)           
Für Ausländer (ohne Bildungsinländer): Tel.: (0681)302-2612

Beachten Sie bitte die Vorschriften zur Fächerwahl in den Ausbildungs- und Prüfungsordnungen für das Lehramt oder in 
der Magisterprüfungsordnung bzw. der Gemeinsamen Promotionsordnung der Philosophischen Fakultäten. Merkblätter 
und Auskünfte erhalten Sie in der Zentralen Studienberatung, Tel (0681)302-3513, e-mail: studienberatung@mx.uni-
saarland.de; online: http:///www.uni-saarland.de/z-einr/wwb/

Zum Studiengang 650 (Sportwissenschaft): Eine Immatrikulation ist abhängig vom Bestehen einer Eignungsprüfung in 
den letzten 18 Monaten. Anmeldeschluss zur Eignungsprüfung ist/war am 31. Mai 2002. Vom Erfordernis der 
Eignungsprüfung kann befreit werden, wer an einer anderen Hochschule eine gleichwertige Prüfung abgelegt  oder 
Studienleistungen erbracht hat, die den Prüfungsleistungen gleichwertig sind, sofern diese Leistungen nicht länger als 2 
Jahre zurückliegen. Der Antrag auf Befreiung vom Sporteignungstest ist formlos mit den entsprechenden Nachweisen an  
das Sportwissenschaftliche Institut der Universität des Saarlandes, Postfach 15 11 50, D-66041 Saarbrücken, zu richten 
(http://www.uni-saarland.de/philfak/fb6/swi/alles/eignungstest.html).
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